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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

29.09.1988 

Geschäftszahl 

7Ob625/88 

Norm 

BGB §389; 

Rechtssatz 

Die Aufrechnung bewirkt, daß die Forderungen, soweit sie sich decken, als in dem Zeitpunkt erloschen gelten, in 
welchem sie zur Aufrechnung geeignet einander gegenübergetreten sind. Wegen dieser endgültigen Wirkung 
kann der Aufrechnung nicht eine weitere Aufrechnung entgegengehalten werden. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1988/09/29 7  Ob   625/88 

Rechtssatznummer 

RS0054218 


